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«Anrede» 
«Vorname» «Nachname» 
«Zweitname» 
«Strasse» 
«PLZ» «Wohnort» 

 Anfang Oktober 2016 
 
E i n l a d u n g    zur Mitgliederversammlung am 5. November 2016, Tafö-Vahrenwald 

Liebes vkmb-h-Mitglied und Familienmitglied,  

wir laden ein zu einer  

Mitgliederversammlung 

Themen: + Was ist in den letzten Jahren getan worden? 

+ Wohin soll sich der Verein entwickeln? 

+ Wo benötigen wir die Mithilfe der Mitglieder? 

+ S a t z u n g s ä n d e r u n g   (Text vgl. Rückseite) 
Beginn - Ende 10.00 Uhr - 15.00 Uhr 
Tagungsort:  Tagesförderstätte Vahrenwald der GiB, Großer Speiseraum, 1. Oberge-

schoss, Vahrenwalderstr. 190, Eingang nur über Innenhof Großer Kolonnen-
weg, dort ist auch ein parken möglich 

Anmeldefrist: bis 31.10.2016, telefonisch bei Peter Viergutz, Telefon: 0511 585742,  
per Fax: 0511 9562019, per E-Mail: stv_vorsitz@vkmb-hannover.de 

 Eine Anmeldung (Personenzahl) zur Veranstaltung wird benötigt!! 

Viele Mitglieder des Vereins sind inzwischen in einem Alter, wo eine Beteiligung an der Vereins-
arbeit für sie zumindest schwieriger geworden ist. Wir bitten trotzdem auch diese, wie natürlich 
alle Mitglieder, dass sie sich in dieser Mitgliederversammlung noch einmal in die Vereinsarbeit 
einbringen und zur Versammlung kommen.  

Der Vorstand hat neue Projekte angeschoben, andere stehen kurz vor der Einführung. Spätes-
tens jetzt ist es an der Zeit, unsere Mitglieder hierüber zu informieren und um Mithilfe zu bitten.  

Auf der Versammlung geben wir einen Kurzüberblick, Einzelheiten sollen aber bis zur Früh-
jahrsversammlung zu Hause abgefragt werden. Wir sind uns sicher: Für unsere Mitglieder 
wird es eine interessante Veranstaltung - mit einem Gewinn für Alle.  

Mit freundlichen Grüßen  

Der Vorstand 
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Vorschläge zur Satzungsänderung 

Der bvkm hatte uns im Zusammenhang mit dem Aufbau der Bera-
tungsstelle für Menschen mit Behinderungen in Region Hannover 
darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Satzung deshalb geän-
dert werden muss, und zwar wie folgt: 

„Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung, 
Errichtung und Unterhaltung von Einrichtungen zur Rehabilitation, Förde-
rung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen, insbesondere mit 
Körper- und Mehrfachbehinderungen, z.B. Kindertagesstätten, Wohntrai-
ningsgruppen, Freizeitmaßnahmen und Ähnlichem. Darüber hinaus erreicht 
der Verein seinen Zweck insbesondere auch durch die Beratung, Vertre-
tung und Betreuung des in 2.1. genannten Personenkreises in entschädi-
gungs-, versorgungs-, sozialversicherungs-, behinderten-, sozialhilfe- und 
anderen sozialrechtlichen Angelegenheiten und durch allgemeine Unter-
richtung und Beratung der körperbehinderten Menschen und ihrer Angehö-
rigen.“ (Unterstreichung: Neuer Satzungstext) 

Im Vorstand wurde darüber diskutiert, aber noch nicht entschieden, wie angesichts des inzwi-
schen eingetretenen erweiterten Aufgabenspektrums die notwendig gewordene Entscheidungs-
flexibilität gewahrt werden kann. Die einfachste Möglichkeit ist die, diese Detailfragen in einer 
vom Vorstand beschlossenen Geschäftsordnung zu regeln. Dies setzt aber auch einen entspre-
chenden Hinweis in der Satzung voraus. In 10.3. wird daher folgende Ergänzung hinzugefügt:  

„10.3. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglie-
der des geschäftsführenden Vorstandes vertreten, darunter der/die Vorsit-
zende oder der/die stellvertretende Vorsitzende. In einer vom Vorstand zu 
beschließenden Geschäftsordnung können einzelne Vereinsaufgaben dem 
geschäftsführenden Vorstand oder jeweils einem Mitglied des geschäfts-
führenden Vorstandes mit einer genauen Beschreibung des Aufgabenfel-
des zur abschließenden Bearbeitung übertragen werden.“ 

Inzwischen stellte sich durch die Krankheit von Klaus Dickneite heraus, dass es notwendig ist, 
zur Herbeiführung der Beschlussfähigkeit im geschäftsführenden Vorstand die Satzung in 10.2. 
wie folgt zu ändern (im Vorstand ist hierüber noch nicht abschließend entschieden worden):  

„10.2. Es wird ein geschäftsführender Vorstand gebildet, der aus dem/der 
Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, dem/der Schatz-
meister/in und dem/der Schriftführer/in besteht. Im Fall der Verhinderung 
eines Mitgliedes im geschäftsführenden Vorstand kann jedes weitere Vor-
standsmitglied das ordentliche Mitglied im geschäftsführenden Vorstand 
vertreten und ist dann in der Funktion als Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes tätig. Der/Die Vorsitzende, im Verhinderungsfall der/die stell-
vertretende Vorsitzende, organisieren den Vertretungsfall, sobald er ihm/ihr 
bekanntgeworden ist.“ 




